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Vorwort

Wenngleich die Abgabenordnung zwei voneinander getrennte Verfahren zur In-
anspruchnahme von Steuerentrichtungs- und Haftungsschuldner vorsieht, führt die  
im Rahmen der AO-Reform im Jahr 1990 erfolgte Aufnahme des Haftungs-
schuldners in § 167 Abs. 1 S. 1 AO zur Vermischung beider Verfahren. Kann das 
von Rechtsprechung und Finanzverwaltung diesbezüglich praktizierte Wahlrecht 
zwischen beiden Verfahren und die Vermengung derer Voraussetzungen im Rah-
men der Eingriffsverwaltung zulässig sein? Ist es „rechtens“, den Fremdentrich-
tungsschuldner in bestimmten Fällen final mit der Steuerschuld eines anderen zu 
belasten? Oder könnte durch Anpassung des § 167 AO eine „gerechtere“ Lösung 
herbeigeführt werden? Nach Untersuchung des Themas wird die Arbeit mit einem 
Reformvorschlag abgerundet, auf dessen Grundlage dem Problem des Verfahrens-
dualismus de lege ferenda begegnet werden könnte. 

Großer Dank gilt meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Andreas Musil, für die 
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Darüber hinaus möchte ich mich herzlich bei dem Steuerteam um Dr. Hardy 
Fischer und Sören Reckwardt bedanken, die mir die Erstellung der Dissertation 
neben meiner Tätigkeit als Rechtsanwalt ermöglicht haben. Besonderer Dank gilt 
meinem Kollegen Dr. David Hötzel für die fortlaufende Unterstützung, Motiva-
tion und Inspiration.

Mein herzlichster Dank und die Widmung dieser Arbeit gilt meiner Familie so-
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Hinsicht unterstützt. 
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Einleitung

I. Hinleitung zum Bearbeitungsthema

§ 33 AO qualifiziert Steuerschuldner, Haftungsschuldner und Entrichtungs-
schuldner als Steuerpflichtige. Die Norm liefert die Antwort darauf, welche Arten 
von Steuerpflichtigen auf Grundlage der Abgabenordnung in Anspruch genom-
men werden können. Infolge dieser Klassifizierung sind die Personenkreise nach 
unterschiedlichen Vorschriften der Abgabenordnung und grundsätzlich auf unter-
schiedlichen Verfahrenswegen in Anspruch zu nehmen. Es ergeben sich hieraus 
Auswirkungen auf das „Wodurch“ und das „Wie“ der Inanspruchnahme durch die 
Finanzverwaltung. 

Teilweise werden diese Personenkreise durch außerhalb der Abgabenordnung 
liegende Normen mit weitergehenden Funktionen und Pflichten ausgestaltet. Im 
Lichte der Abgabenordnung als Mantelgesetz muss das personelle Dreiergespann 
aus Steuerschuldner, Haftungsschuldner und Entrichtungsschuldner auf seine 
Funktionen und Wechselwirkungen untersucht werden. Dem liegt der Gedanke 
zugrunde, dass ein Mantelgesetz eine Einheitlichkeit der Begrifflichkeiten her-
zustellen sucht.1 Daneben muss auch der Einfluss der Spezialsteuergesetze auf 
die Funktion der verschiedenen Klassen von Steuerpflichtigen betrachtet werden.

Die sich aus der Unterscheidung der Abgabenordnung in verschiedene Grup-
pen von Steuerpflichtigen ergebende Kernfrage lautet hierbei: Welche Gruppe von 
Steuerpflichtigen darf auf Grundlage welcher normativen Ermächtigung unter 
Einhaltung welcher formellen und materiellen Anforderungen in Anspruch ge-
nommen werden?

Für den Steuerschuldner vermag diese Frage für die hiesig betrachtete Konstel-
lationen von Abzugssteuern mit Fremdentrichtungsschuldnerschaft einfacher zu 
beantworten sein. Der Steuerschuldner als Primärschuldner der Abzugssteuern 
wird durch Steuerbescheid in Anspruch genommen. Die Inanspruchnahme des 
Steuerschuldners auf Primärebene durch Steuerbescheid soll in der vorliegenden 
Arbeit nicht vertieft und nur am Rande betrachtet werden. 

In Bezug auf Haftungs- und Entrichtungsschuldnerschaft ergeben sich hingegen 
viele offene Fragestellungen und zu hinterfragende Praxen der Finanzverwaltung, 
die im Folgenden dargestellt und näher untersucht werden. 

	 1	Drüen, in: DStR 2019, 2657, 2657.



Einleitung﻿18

II. Die Problematik des Verfahrensdualismus

Die Freude der Finanzverwaltung einen Haftungsschuldner vermeintlich im 
Wege eines Nachforderungsbescheids in Anspruch nehmen zu können,2 führt 
kehrseitig zum Leid des Haftungsschuldners, außerhalb des eigentlich für diesen 
vorgesehenen Haftungsverfahrens in Anspruch genommen zu werden. Die Finanz-
verwaltung nimmt trotz der strickten Klassifizierung der Abgabenordnung Haf-
tungsschuldner, die eine Steuerentrichtungspflicht trifft, nach § 167 Abs. 1 S. 1 AO 
durch Nachforderungsbescheid in Anspruch, wenn der Entrichtungspflichtige eine 
Steuerschuld nicht oder nicht ordnungsgemäß anmeldet.3 Große Teile der Literatur 
und Rechtsprechung segnen diese Praxis als rechtmäßige Inanspruchnahme ab.4 
Das Problem dieser Inanspruchnahmepraxis ergibt sich aus dem vermeintlichen 
Dualismus zwischen Nachforderungs- und Haftungsverfahren, zweier Verfahren 
zum Erlass eines Steuerverwaltungsakts, die grundsätzlich nebeneinander stehen 
und der Theorie nach keine Überschneidungen haben sollten, da sie verschiedene 
Ebenen5 der Inanspruchnahme Steuerpflichtiger betreffen. Dennoch kommt es in 
der derzeitigen Verwaltungspraxis zu Überschneidungen zwischen beiden Verfah-
rensarten.6 Infolgedessen besteht ein steuerverfahrensrechtliches Inanspruchnah-
mesystem, welches nicht mehr selbsterklärend ist. Aus der Systematik der Abga-
benordnung allein lässt sich vor dem Hintergrund des Verfahrensdualismus nicht 
mehr ableiten, welches Verfahren zur Inanspruchnahme des Haftungsschuldners 
dienen kann. Aus der Lektüre der Abgabenordnung ergibt sich keine Abgrenzung 
zwischen dem einst für die Inanspruchnahme des Haftungsschuldners ausschließ-
lich geschaffenen § 191 Abs. 1 S. 1 AO und dem ebenfalls auf den Haftungsschuld-
ner bezugnehmenden § 167 Abs. 1 S. 1 Var. 2 AO. 

Doch wie wird dieser Verfahrensdualismus mit vermeintlich gemeinsamer 
Schnittmenge hergeleitet, der derzeit keiner gesetzlichen Abgrenzung in voneinan-
der zu trennende Anwendungsbereiche zugänglich ist? Die Antwort findet sich in 
dem Wortlaut zweier Normen verschiedener Verfahrenswege, die dennoch jeweils 
auf den Haftungsschuldner Bezug nehmen. 

Wer kraft Gesetzes auf Grund einer Haftungsnorm für eine Steuer haftet, kann 
als Haftungsschuldner nach § 191 Abs. 1 S. 1 Var. 1 AO durch Haftungsbescheid 
für die Entrichtung der Steuerschuld als Sekundärschuldner in Anspruch genom-
men werden. Die als Ermächtigungsgrundlage fungierende Norm ermöglicht es 
der Finanzbehörde bei Vorliegen der materiellen Haftungsvoraussetzungen7 und 

	 2	So z. B. in BFH, Urteil vom 28. 01. 2015 – I R 70/13, BStBl. II 2017, 101; m. w. N.
	 3	So z. B. in BFH, Urteil vom 28. 01. 2015 – I R 70/13, BStBl. II 2017, 101; m. w. N.
	 4	Vgl. zum Meinungsstand im Einzelnen Kapitel C. II.
	 5	Seer, in: DStR-Beih 2014, 117, 127: Der Autor verwendet ebenfalls die Bezeichnung „Se-
kundärebene“ in Abgrenzung zur Inanspruchnahme des Steuerschuldners.
	 6	Vgl. Kapitel B.
	 7	Intemann, in: König, AO, § 191, Rn. 18; Rüsken, in: Klein, AO, § 191, Rn. 11; m. w. N.
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einer korrespondierenden Primärsteuerschuld8 einen Haftungsbescheid gegen den 
Haftungsschuldner zu erlassen, wenn dies nach Ausübung des pflichtgemäßen Er-
messens zweckmäßig ist.9 

Der Finanzverwaltung wird jedoch neben dieser Möglichkeit des Erlass eines 
Haftungsbescheids zur Inanspruchnahme für anzumeldende und abzuführende 
Steuerlasten vermeintlich die Möglichkeit eingeräumt, die Haftungsschuld durch 
Nachforderungsbescheid10 nach § 167 Abs. 1 S. 1 AO gegenüber dem Haftungs-
schuldner geltend zu machen.11 Ist eine Steuer auf Grund gesetzlicher Verpflich-
tung nach § 150 Abs. 1 S. 3 AO anzumelden, so muss eine Festsetzung der angemel-
deten Steuer durch Steuerbescheid nach § 155 AO nur erfolgen, wenn eine von der 
Steueranmeldung abweichende Steuer festgesetzt werden soll oder der Steuer- bzw. 
Haftungsschuldner die notwendige Steueranmeldung nicht abgegeben hat. In allen 
anderen Fällen steht die eigene Berechnung der Steuer in der Steueranmeldung 
nach § 168 S. 1 AO einer Steuerfestsetzung unter dem Vorbehalt der Nachprüfung 
gleich. Der Erlass eines formalen Steuerbescheids ist nicht notwendig.

Wenn der Haftungsschuldner eine Steuerschuld eines Primärschuldners in seiner 
gesetzlich angeordneten Funktion als Entrichtungsschuldner nicht oder nicht ord-
nungsgemäß angemeldet hat, steht die Anwendbarkeit des § 167 Abs. 1 S. 1 Var. 2 
AO in Frage. Dieser ermöglicht der Finanzverwaltung nunmehr vermeintlich, den 
Erlass eines Steuerbescheids gegenüber dem Haftungsschuldner vorzunehmen, 
wenn Fehler bei der von diesem abzugebenden Steueranmeldung aufgetreten sind 
oder keine Abgabe einer solchen erfolgt ist. Diesbezüglich besteht nach derzeiti-
ger Rechtsprechung und wohl überwiegendem Meinungsstand in der Literatur ein 
Wahlrecht der Finanzverwaltung, welchen Mittels sie sich zur Geltendmachung der 
Schuld des Entrichtungs- bzw. Haftungsschuldners bedienen möchte.12 Der Haf-
tungsschuldner müsste bei Zugrundelegung eines Wahlrechts nicht – wie von der 
Abgabenordnung primär vorgesehen – nach § 191 Abs. 1 S. 1 AO durch Haftungs-
bescheid in Anspruch genommen werden. Vielmehr soll unter Anwendung dieser 
Verwaltungspraxis ein Steuerbescheid in Form eines Nachforderungsbescheids 
nach § 155 AO i. V. m. § 167 Abs. 1 S. 1 AO gegenüber dem Haftungsschuldner er-
gehen dürfen. Dabei kommt es augenscheinlich zu einer Vermengung der durch 
die Abgabenordnung für die jeweiligen Steuerpflichtigen vorgesehenen Verfah-
rensarten.13 Durch die Wahl eines anderen Verfahrens ändern sich auch die hierbei 
von der Finanzverwaltung zu beachtenden Verfahrensvoraussetzungen und ggf. 

	 8	Intemann, in: König, AO, § 191, Rn. 19; Rüsken, in: Klein, AO, § 191, Rn. 11; m. w. N.
	 9	Seer, in: Tipke / Lang, § 6, Rn. 84.
	 10	Zur Herleitung der Bezeichnung des auf § 167 Abs. 1 S. 1 AO fungierenden Bescheids vgl. 
Kapitel B. I.
	 11	Vgl. zum Meinungsstand Kapitel C. II.
	 12	So z. B. BFH, Urteil vom 28. 01. 2015 – I R 70/13, BStBl. II 2017, 101, 102; Cöster, in: 
König, AO, § 167, Rn. 13 f.; Voß / Meder, in: DStR 2015, 1783, 1784; Nacke, in: DStR 2005, 
1297, 1297; AEAO zu § 167, Nr. 5; m. w. N., vgl. zum Meinungsstand Kapitel C. II.
	 13	Heuermann, in: Hübschmann / Hepp / Spitaler, AO, § 167, Rn. 13.


